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 Veröffentlicht am 12.12.1988

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §2 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1989, 390;

Rechtssatz

Werden von jemanden mehrere Verkäufe getätigt, so kann die Nachhaltigkeit dieser Tätigkeiten nur dann verneint

werden, wenn es sich um gelegentliche Verkäufe aus angespartem Privatvermögen handelt (Hier: Sukzessiver

Abverkauf von 300 Stück Golddukaten in mehreren Teilen wegen drohenden Preisverlustes, die gleichzeitig, zum Teil

mittels Bankkredit, angeschafft wurden).
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